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§ 28 UEbG Übernahmekommission
 UEbG - Übernahmegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Bei dem die Wiener Börse leitenden und verwaltenden Börseunternehmen wird eine Übernahmekommission

eingerichtet.

2. (2)Die Übernahmekommission besteht aus

1. 1.dem Vorsitzenden und zwei Stellvertretern des Vorsitzenden,

2. 2.drei Mitgliedern, die Richter sein müssen,

3. 3.drei Mitgliedern, die auf Vorschlag der Wirtschaftskammer Österreich bestellt werden,

4. 4.drei Mitgliedern, die auf Vorschlag der Österreichischen Bundesarbeitskammer bestellt werden.

Die Mitglieder müssen über die erforderlichen Kenntnisse auf dem Gebiet des Kapitalmarkt- und

Wertpapierwesens, des Gesellschaftsrechts oder der Unternehmensbewertung verfügen. Die

vorschlagsberechtigten Stellen haben ihre Vorschläge an den Bundesminister für Justiz zu richten. Sie haben in

ihrem Vorschlag für jedes Mitglied wenigstens drei Personen aufzunehmen. Das Vorschlagsrecht erlischt, wenn es

nicht binnen einer angemessenen, vom Bundesminister für Justiz zu bestimmenden Frist ausgeübt wird. Die

vorschlagsberechtigte Stelle hat die Voraussetzungen für die Bestellung und die Bereitschaft der vorgeschlagenen

Personen zur Übernahme der Funktion glaubhaft zu machen.

3. (3)Die Mitglieder der Übernahmekommission sind in Ausübung dieses Amtes unabsetzbar und an keine

Weisungen gebunden. Der Bundesminister für Justiz hat das Recht, sich über alle Gegenstände der

Geschäftsführung der Übernahmekommission zu unterrichten. Wenn in diesem Bundesgesetz nichts anderes

vorgesehen ist, entscheidet die Übernahmekommission in Senaten von vier Mitgliedern, wobei jedem Senat

mindestens je ein Mitglied aus den in Abs. 2 Z 1 und 2 aufgezählten Gruppen angehören muss. Im Übrigen wird

die Zusammensetzung der Senate und die Verteilung der Geschäfte durch eine Geschäftsordnung geregelt,

welche die Übernahmekommission zu erlassen hat; dabei ist auf das Erfordernis rascher Entscheidungen Bedacht

zu nehmen. Die Übernahmekommission hat bis zum Tätigwerden eines Senats durch ihren Vorsitzenden unter

Mitwirkung der Geschäftsstelle den Markt von Amts wegen zu beobachten; der Vorsitzende der

Übernahmekommission kann im Rahmen der amtswegigen Überwachung vor Tätigwerden des zuständigen

Senats um Auskünfte ersuchen. Dem Senatsvorsitzenden sind im Rahmen von Senatsverfahren

verfahrensleitende Verfügungen vorbehalten, es sei denn der Senat entscheidet im Einzelfall anders. Der Senat

entscheidet mit einfacher Mehrheit, bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Senatsvorsitzenden den

Ausschlag.

4. (4)Der Bundesminister für Justiz hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen den Vorsitzenden,

dessen Stellvertreter und die übrigen Mitglieder für jeweils fünf Jahre zu bestellen. Eine Wiederbestellung ist

zulässig. Ist ein Mitglied dauernd verhindert oder scheidet es vorzeitig aus, so ist für seine restliche Amtsperiode

ein Ersatzmitglied zu bestellen.

5. (5)Der Übernahmekommission dürfen nicht angehören

1. 1.Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung sowie Staatssekretäre;

2. 2.Personen, die das für die Wählbarkeit zum Nationalrat erforderliche Alter noch nicht erreicht haben oder
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von der Wählbarkeit wegen einer Vorstrafe ausgeschlossen sind.

6. (6)Die Mitgliedschaft in der Übernahmekommission erlischt

1. 1.bei Tod,

2. 2.bei Verzicht,

3. 3.bei Ende der Funktionsperiode,

4. 4.wenn das Mitglied zur ordentlichen Funktionsausübung unfähig wird,

5. 5.wenn das Mitglied eine grobe Pflichtverletzung begangen hat oder sonst ein Verhalten gesetzt hat, das mit

dem Ansehen des Amtes unvereinbar ist,

6. 6.wenn das Mitglied Einladungen zu drei aufeinanderfolgenden Sitzungen ohne genügende Entschuldigung

keine Folge geleistet hat.

In den Fällen der Z 4 bis 6 erlischt die Mitgliedschaft erst mit der Feststellung durch die Übernahmekommission,

die darüber nach Anhörung der betreffenden Person zu entscheiden hat.

7. (7)Über die Erlassung der Geschäftsordnung (Abs. 3), die Feststellung des Erlöschens der Mitgliedschaft (Abs. 6 Z 4

bis 6) und die Stellungnahme zur Gebührenordnung (§ 31 Abs. 3) entscheidet die Vollversammlung aller

Mitglieder mit einfacher Mehrheit; die Anwesenheit der Hälfte aller Mitglieder ist zur Beschlussfähigkeit

ausreichend. Die Stimme des Vorsitzenden gibt bei Stimmengleichheit den Ausschlag. In gleicher Weise

entscheidet die Vollversammlung, wenn sie zu Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung oder zu

Rechtsfragen, die unterschiedlich entschieden wurden, ohne Anlaßfall allgemein Stellung nimmt.

8. (8)Die Geschäftsordnung der Übernahmekommission ist nach Anhörung des Bundesministers für Justiz, des

Bundesministers für Finanzen und des die Wiener Börse leitenden und verwaltenden Börseunternehmens zu

erlassen.

9. (9)Über die allfällige Befangenheit von Mitgliedern entscheidet in Abwesenheit des Betroffenen der für die

Rechtssache zuständige Senat, sofern sich das Mitglied nicht selbst für befangen erklärt. Der Vorsitzende der

Übernahmekommission hat zur Senatssitzung, in der über die Befangenheit entschieden werden soll, das nach

der Geschäftsordnung vorgesehene Ersatzmitglied des Betroffenen einzuberufen.

10. (10)Bescheide nach § 57 AVG können im Umlaufweg beschlossen werden, wenn kein Senatsmitglied diesem

Vorgehen widerspricht.

11. (11)Alle Organe des Bundes, der Länder und der Gemeinden sowie alle sonstigen mit Aufgaben der Bundes-,

Landes- und Gemeindeverwaltung betrauten Organe sind im Rahmen ihres gesetzlichen Wirkungsbereichs zur

Hilfestellung und Auskunftserteilung an die Übernahmekommission verpflichtet, um sie in ihrer Wirksamkeit zu

unterstützen.
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